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Entsprechungserklärung
CENIT AG Systemhaus

gemäl3 § 1 61 Aktiengesetz
zum Deutschen Corporate Governance Kodex
in seiner aktuellen Fassung vom 18. Juni 2009

Die nachfoIende Entsprechenserklãrung bezieht sich auf das am 29.05.2009 in Kraft qetretene
Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BiIMoG).

Vorstand und Aufsichtsrat der CENIT AG Systemhaus erklären, dass den vom Bundesministerium der
Justiz rn amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der
“Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex” m it den nachfolgend genannten
Ausnahmen entsprochen wurde und wird. Bisherige und kunftige Abweichungen vom Kodex sind rn
folgenden dargesteilt, wobei der entsprechende Text des Kodex kursiv wiedergegeben st.

. Ziffer 2.3.4. Die Gesellschaft solite den Aktionären die Verfolgung der Hauptversammlung
über moderne Kommunikationsmedien (zum Beispiel Internet) ermagllchen.

Die CENIT AG Systemhaus entspricht dieser Emptehiung nicht, da die Hauptversammlung bisher keine
entsprechende Satzungsanderung beschlossen hat, die die Uberiragung in Bud und Ton erlaubt.

. Ziffer 3.8 Satz 3 des Kodex (Selbstbehalt bei D&O-Versicherung)

SchlleI3t die Gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ab, so soil em
angemessener Selbstbehalt vereinbart werden.

Die CENIT AG Systernhaus hat dieser Empfehlung in der Vergangenheit nicht entsprochen.
Die für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft und Leitungsorga
ne der konsolidierten Mehrheits-Tochterunternehmen abgeschlossene Vermägensschaden
Haftpflichtversicherung für Unternehmensleiter (D&O-Versicherung) deckt keine vorsãtzlichen,
sondern nur fahrlãssig begangene Pflichtverletzungen ab. Em Selbstbehalt für FälIe fahrlassig
begangener Pflichtverletzungen ist aktuell nicht vorgesehen. Dieser Selbstbehalt wird jedoch
201 0 entsprechend gesetzlicher Bestirnm ungen angepasst.

. Ziffer 5.3.1 Satz 1 des Kodex (Bildung von Ausschüssen)

Der Aufsichtsrat soil abhangig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und
der Anzahl seiner Mitgileder fachilch quailfizierte Ausschüsse bilden.

Der Aufsichtsrat bildet regelmãl3ig keine Ausschüsse, sondern eventuell nach den Erforder
nissen der Sachverhalte.



Ziffer 5.3.2 Satz 1 , erster Halbsatz des Kodex (Bildung eines Prufungsausschusses)

Der Aufsichtsrat soil elnen Prufungsausschuss (Audit Committee) einrichten, [...J.

Der Aufsichtsrat bildet aufgrund der geringen Anzahl der Mitglieder keinen gesonderten Prü
fungsausschuss. Der aktuelle Aufsichtsrat der CENIT verfugt über mindestens em unabhangi
ges Mitglied, das den geforderten Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und
der Abschlussprüfung mitbringt. Damit ist das Gremium in der Lage im Einzelnen und in em-
gehenden Erorterungen mit dem Abschlussprufer und dem Vorstand sowohi den vorgelegten
Jahresabschluss und Konzernabschluss als auch den zusammengefassten Konzernlagebe
richt zu erörtern.

Ziffer 5.4.7 Satz 4 des Kodex (Vergutung der Mitglieder des Aufsichtsrats)

Die Mitgileder des Aufsichtsrats soilen neben emer festen eine erfolgsorientierte Vergutung
erhalten.

Die CENIT AG Systemhaus hat dieser Empfehlung in der Vergangenheit insoweit entspro
chen, als die erste Satzung der Gesellschaft in § 14 Abs. 1 neben einer festen auch eine er
folgsabhãngige Vergutung vorgesehen hat. Die Hauptversammlung der CENIT AG System-
haus am 31.05.2000 hat § 14 Abs. 1 der Satzung geãndert, die seitdem nur noch eine feste
Vergutung der Mitglieder des Aufsichtsrats vorsieht. Eine Anderung dieser Satzungsregelung
ist nicht vorgesehen.
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Aufsichtsrat und Vorstand der CENIT AG Systemhaus
Stuttgart, im August 2009
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